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Forschungs- und Anwendungszentrum für digitale Zukunftstechnologien 

(FADZ);  

Gründung eines Zweckverbands mit der Stadt Lichtenfels – Abänderung 

der Verbandssatzung  
 
Anlage: 
Entwurf der Verbandssatzung V 6_2 vom 02.07.2021 
 
 

B e s c h l u s s v o r s c h l a g  an den Kreistag : 
 
In Abänderung des Beschlusses des Kreistags vom 21.04.2021 wird die beige-
fügte Verbandssatzung in der Version 6_2 vom 02.07.2021 beschlossen.  
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 In seiner Sitzung vom 21.04.2021 hat der Kreistag beschlossen: 
 

1. Der Landkreis Lichtenfels gründet gemeinsam mit der Stadt Lichtenfels 
den Zweckverband FORSCHUNGS- & ANWENDUNGSZENTRUM FÜR 
DIGITALE ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN LICHTENFELS “FADZ LICH-
TENFELS“ und tritt diesem als Verbandsmitglied bei. Der Entwurf der 
Verbandssatzung (Version 5 vom 22.03.2021) ist Bestandteil des Be-
schlusses. 
 

2. Neben dem Landrat als gesetzlichen Vertreter des Landkreises Lichten-
fels werden in den Zweckverband 

 

Verbandsrätin/Verbandsrat Stellvertreter/in 

Prof. Dr. Günter Dippold (CSU) Marion Warmuth 

Robert Hümmer (CSU) Max Zeulner 

Frank Novotny  (SPD/SB) Allmut Schuhmann 

Winfried Ernst (FW) Rudolf Panzer 

 
entsandt. 

 
3. Für das Startjahr werden vom Landkreis 150.000 EUR zur Verfügung 

gestellt. 
 
 
Aufgrund der Regelungen zur Gemeinnützigkeit in der Verbandssatzung wurde 
diese im Nachgang dem Finanzamt vorgelegt. Von dort wurde mitgeteilt, dass 
aufgrund der aktuellen gesetzlichen Regelungen eine mögliche Gemeinnützig-
keit nicht in die Satzung aufgenommen werden darf. Vielmehr wird eine solche 
anhand der aktuellen gesetzlichen Regelungen beurteilt. 
 
Im Rahmen des Antrags auf Genehmigung der Verbandssatzung wurde durch 
die Regierung von Oberfranken u.a. aufgrund des Wegfalls der Regelungen zur 
Gemeinnützigkeit vorgeschlagen, die Aufgaben des Zweckverbands in § 4 des 
Entwurfs der Verbandssatzung zu komprimieren. Hierzu wurde ein Formulie-
rungsvorschlag übersandt. Dieser sieht einen gestrafften § 4 Aufgaben vor. 
Aufgaben des Zweckverbandes sind (weiterhin): 

 Etablierung der Stadt Lichtenfels zum Hochschulstandort 

 Bildung und Erziehung 

 Umweltschutz 

 Sanierung, Ausbau, Einrichtung, Unterhalt und die Bewirtschaftung der 
„Kirschbaummühle“ in Lichtenfels mit Vermietung. 

 
Die ursprünglich weiter definierten Aufgaben wurden als Ziele in einer Präam-
bel vorangestellt. 
 
Weitere Änderungen wurden vorgenommen: 
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 § 3 Räumlicher Wirkungskreis: 
Streichung der Worte „in der Hauptsache“ und „aktuell“. 

 

 Weiter wurden redaktionelle Anpassungen vorgenommen. 

 Durch die Streichung der Regelungen zur Gemeinnützigkeit (§ 5 alt) ha-
ben sich die Paragraphen geändert. 

 
 
Da die Verbandssatzung noch nicht in Kraft getreten ist, kann die Verbandssat-
zung im Ganzen nochmals beschlossen werden. Dies dient der besseren Über-
sichtlichkeit. Einer Änderungssatzung bedarf es daher nicht. 
 
Der Stadtrat der Stadt Lichtenfels hat in seiner Sitzung vom 12.07.2021 der 
Verbandssatzung in der Version V 6_2 vom 02.07.2021 zugestimmt. 
 
 
 
 

 Finanzielle Auswirkungen Abstimmung mit Kreiskämmerei ist 
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3 Finanzierung 

 Gesamtkosten 
der Maßnahmen 
 
 

Jährliche 
Folgekosten/ 
-lasten 
 
voraussichtlich 

 
Eigenanteil 

 
Objektbezogene 
Einnahmen 

 

 €  150.000 €  150.000 X  €  150.000 €  0 
  

 Veranschlagung 

 
Haushaltsstelle 

  
X 

Im VwH 
2021 

 
 

Im VmH 
2021 

 
 

 
nein 

 
X 

ja, mit 
€  100.000 

 
0.7911.7130 

  

 Lichtenfels, den 13.07.2021 
Landratsamt: 
 
 
 
M e i ß n e r S t i n g l 
Landrat Oberverwaltungsrat  

  

 


